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pas neue ^uttbesgefe^ üßer •

®er 17. Hobember 1889 barf Wohl als
einer ber benfwürbigften £age unferer ©djweizer*
gefliehte ber jungem Beit bezeichnet werben.
Sin biefem £age Çatte nämlich ba8 ©djweizer*
bolf über Slnnabme ober Serwerfung eines
ber bebeutungSboUften ©efefceSwerfe, beS©d)ulb*
betreibungS* unb SonfurSgefefeeS, feine Stimme
abzugeben. SJlit 244,317 ga gegen 217,921
Hein entfdjieb baS Solf fid) für Sinnahme bes

©efefceS.
SDie ©Raffung biefeS ©efefceS fiat fid) ju einer

aufjerorbentlich fcfitoierigen geftaltet; zwanzig
3al)re hinburd) l;aben eine Sinzahl unferer beften
Suriften im ganzen Sanbe fierum mit boiler
Eingebung an bem mistigen SBerfe gearbeitet.
Bahlreidje ©chwierigfeiten mufften itberwunben
werben, unb immer unb immer tauefiten beten
wieber neue auf ; jaeê fdjifcn fogar bis bor einigen
fahren fdjlechterbingS unmöglich, baff bie bor*
beratfienben Seljörben ficfi über bie ©runblagen
eines Entwurfes einigen fönnten. SDie Ser*
fcfiiebenartigfeit unb Suntfchecfigfeit ber fanto*
nalen SetreibungSgefejse unb bie grofje S3er=

fchiebenartigfeit unferer ftaatlichen Einrichtungen
überhaupt erfdjwerten bie ©ache in fw^m
©rabe. SDa unb bort tourbe bie Slufnafime
biefer ober jener Einrichtung in baS ©efeh ber*
langt, an anbern Drten iooHte man bie bisher
beftanbenen Einrichtungen nicht preisgeben, furz,
eS fepien borberhanb unmöglich, ein SetreibungS*
unb ÄonfurSgefeß für bie ganje ©chtoeij fertig
Zu bringen.

SDa enblid), nad) jahrelanger, miiheboller
Slrbeit, gelang eS bem bermaligen ifjräfibenten
ber Eibgenoffenfchaft, fèerrn SunbeSrath SouiS
Hudjonnet, bie ©runblage ju einem Enttourfe
herjufteHen, ju welcher auch bie Sertreter ber

entgegengefefcteften Slnficljten ihre Buftiwmung
nid^t oer'fagen fonnten. ES mag hier gleich rr=
Wähnt werben, bafs überhaupt biefem Staune
für baS Buftanbefommen bes fo bebeutungSoollen
unb wichtigen ©efefceS baS gröfjte Serbienft
jufommt.

Slber auch wit ber nun gefunbenen Söfung
Wollte nicht Sebermann ficfi jufrieben geben.
Ein biefe Staterie befcfilagenbeS ©efeh ifl ja
beïanntlich, wie fein anbereS, geeignet, in bie

prioaten Serhältniffe ber Einzelnen einzugreifen,
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djulbßefmßuitg mtb $oitßur$.
unb fo fann man fid) wohl benfen, bah bem*
felben bon bornfjerein eine nid)t geringe Strahl
Sürger feinblich gegenüberftanben; ja bie ©egner*
fchaft nahm in ber golge aus biefen ober jenen
©rünben berart zu, bah eS bor ber Slbftimmung
noch eines tjeifeen SampfeS beburfte, um bem

neuen ©efe^e zur Sinnahme zu berftelfen.
SDie Sinnahme beS ©efejjeS hat uns um

einen guten Schritt ber bon Sielen erfehnten
HechtSeinheit näher gebracht; in Bulunft gilt
alfo, was bas SetreibungS* unb ËonfurSwefen
anbetrifft, in ber ganzen Schweiz nur ein
Hecht.

Sebermann, fei eS als ©läubiger, fei es als
©djulbner, ober in irgenb einer anbern Eigen*
fchaft, fann mit ben Sorfdjriften über bas
SetreibungS* unb ÄonfurSwefen in nähere Se=

rührung fommen. ES empfiehlt fich bafier, bem

^ublifum rechtzeitig unb bei jeber ©elegenheit
biefe wichtige SJtaterie nach Stöglid;feit ber*
ftänbtich zu wachen, ©ar SieleS wirb in
Bufunft anberS fein, unb namentlich wir ferner
fönnen uns auf zureiche mehr ober Weniger
wichtige Steigerungen gefaxt machen. Unfer
HoBziehungSberfahren war in aBen SDljeilen
gar zu fehr zurüclgeblieben, baS neue ©efeh ba=

gegen ifi mit bett heutigen SBerfeljrSberhältniffen,
wo nur immer möglich, in Einflang gebracht
werben.

SDer „fèittfenbe Sote", ber in fo manches
igauS in unb um ben Äanton Sern feinen Einzug
hält, glaubt fich befjljalb feinen Sefern nüfelidh Z"
machen, wenn er ihnen in furzen Bügen baS
SBefentlidjfte über baS neue ©efefe unb bie burch
bas Bnfrafttreten beSfelben eintretenben Slenbe*

rungen in gemeinberftänblid)er SBeife zur SDar*

fteßung bringt. SDiefeS Bahr mufi er fid) freilich
begnügen, nur baS ©efefc aBein in Set)anblung
Zu ziehen, baS nächfte 3al)r, ihenn bann bie ber*
fdjiebenen fantonalen EinführungSgefefce erlaffen
finb, wirb er auch barüber einen furzen Seridjt
abftatten.

SDaS neue ©efefe tritt erft mit bem 1. Banuar
1892 in Äraft; bis bahin gilt alfo noch baS

bisherige Hecht.
SllS wichtig unb für uns Serner neu ifl bor

SIBem bie Drgamfation zu erwähnen. SDaS neue
©ejefc beftimmt in biefer Seziel;ung golgenbeS:

Aas neue Wundesgeseh über '

Der 17. November 1889 darf wohl als
einer der denkwürdigsten Tage unserer Schweizer-
geschichte der jüngern Zeit bezeichnet werden.
An diesem Tage hatte nämlich das Schweizer-
Volk über Annahme oder Verwerfung eines
der bedeutungsvollsten Gesetzeswerke, des Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetzes, seine Stimme
abzugeben. Mit 244,317 Ja gegen 217,921
Nein entschied das Volk sich für Annahme des

Gesetzes.
Die Schaffung dieses Gesetzes hat sich zu einer

außerordentlich schwierigen gestaltet; zwanzig
Jahre hindurch haben eine Anzahl unserer besten

Juristen im ganzen Lande herum mit voller
Hingebung an dem wichtigen Werke gearbeitet.
Zahlreiche Schwierigkeiten mußten überwunden
werden, und immer und immer tauchten deren
wieder neue auf; ja es schitn sogar bis vor einigen
Jahren schlechterdings unmöglich, daß die vor-
berathenden Behörden sich über die Grundlagen
eines Entwurfes einigen könnten. Die Ver-
schiedenartigkeit und Buntscheckigkeit der kanto-
nalen Betreibungsgesetze und die große Ver-
schiedenartigkeit unserer staatlichen Einrichtungen
überhaupt erschwerten die Sache in hohem
Grade. Da und dort wurde die Aufnahme
dieser oder jener Einrichtung in das Gesetz ver-
langt, an andern Orten wollte man die bisher
bestandenen Einrichtungen nicht preisgeben, kurz,
es schien vorderhand unmöglich, ein Betreibungs-
und Konkursgesetz für die ganze Schweiz fertig
zu bringen.

Da endlich, nach jahrelanger, mühevoller
Arbeit, gelang es dem dermaligen Präsidenten
der Eidgenossenschaft, Herrn Bundesrath Louis
Ruchonnet, die Grundlage zu einem Entwürfe
herzustellen, zu welcher auch die Vertreter der
entgegengesetztesten Ansichten ihre Zustimmung
nicht versagen konnten. Es mag hier gleich er-
wähnt werden, daß überhaupt diesem Manne
für das Zustandekommen des so bedeutungsvollen
und wichtigen Gesetzes das größte Verdienst
zukommt.

Aber auch mit der nun gefundenen Lösung
wollte nicht Jedermann sich zufrieden geben.
Ein diese Materie beschlagendes Gesetz ist ja
bekanntlich, wie kein anderes, geeignet, in die

privaten Verhältnisse der Einzelnen einzugreifen.
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chuldöetreibung und Konkurs.
und so kann man sich wohl denken, daß dem-
selben von vornherein eine nicht geringe Anzahl
Bürger feindlich gegenüberstanden; ja die Gegner-
schaft nahm in der Folge aus diesen oder jenen
Gründen derart zu, daß es vor der Abstimmung
noch eines heißen Kampfes bedürfte, um dem

neuen Gesetze zur Annahme zu verhelfen.
Die Annahme des Gesetzes hat uns um

einen guten Schritt der von Vielen ersehnten
Rechtseinheit näher gebracht; in Zukunft gilt
also, was das Betreibungs- und Konkurswesen
anbetrifft, in der ganzen Schweiz nur ein
Recht.

Jedermann, sei es als Gläubiger, sei es als
Schuldner, oder in irgend einer andern Eigen-
schaft, kann mit den Vorschriften über das
Betreibungs- und Konkurswesen in nähere Be-
rührung kommen. Es empfiehlt sich daher, dem
Publikum rechtzeitig und bei jeder Gelegenheit
diese wichtige Materie nach Möglichkeit ver-
ständlich zu wachen. Gar Vieles wird in
Zukunft anders sein, und namentlich wir Berner
können uns auf zahlreiche mehr oder weniger
wichtige Aenderungen gefaßt machen. Unser
Vollziehungsverfahren war in allen Theilen
gar zu sehr zurückgeblieben, das neue Gesetz da-
gegen ist mit den heutigen Verkehrsverhältniffen,
wo nur immer möglich, in Einklang gebracht
worden.

Der „Hinkende Bote", der in so manches
Haus in und um den Kanton Bern seinen Einzug
hält, glaubt sich deßhalb seinen Lesern nützlich zu
machen, wenn er ihnen in kurzen Zügen das
Wesentlichste über das neue Gesetz und die durch
das Inkrafttreten desselben eintretenden Aende-
rungen in gemeinverständlicher Weise zur Dar-
stellung bringt. Dieses Jahr muß er sich freilich
begnügen, nur das Gesetz allein in Behandlung
zu ziehen, das nächste Jahr, isenn dann die ver-
schiedenen kantonalen Einführungsgesetze erlassen
sind, wird er auch darüber einen kurzen Bericht
abstatten.

Das neue Gesetz tritt erst mit dem 1. Januar
1892 in Kraft; bis dahin gilt also noch das
bisherige Recht.

Als wichtig und für uns Berner neu ist vor
Allem die Organisation zu erwähnen. Das neue
Gesetz bestimmt in dieser Beziehung Folgendes:



24

SaS ©ebiet eine? jeben Kantons bilbet für
bie Sachführung ber ©chulbbetreibungen unb
ber Konturfe einen ober mehrere Kreife. Sie
Beflitnmung ber gafel unb ©röfje biefer greife
ift ben Kantonen überladen, mobei es ihnen
freifteht, feftzufteEen, bafe ein KonturStreiS
mehrere BetreibungStreife umfaffen foUe. 3n
jebem Betreibungstreife befielt ein BetreibungS=
amt, baS burdh einen Betreibungsbeamten ge=
leitet mirb; bemfelben ift ein ©teEbertreter
beigeorbnet ; ebenfo befielt in jebem KonturS*
freis ein KonturSamt. Sie nähere Drganifation
beS BetreibungSamteS fomohl als beS KonfurS=
amteS ift ©adje ber Kantone. Siefen ift übrigens
geftattet, bie Berrichtungen beS BetreibungS=
unb beS KonturSamteS ber nämlichen 2ImtSfteEe
Zu übertragen.

2MIjrenb bis bafiin bei unS ber ©laubiger
mit ober offne fgülfe eines gürfferecljers ober
StedjtSagenten burch Bermittlung ber ©ericb»ts=

bewürben eine Betreibung burchfülfrte, fiefjt nun
bas neue ©efefe einen abminiflratiben Beamten
bor, melcfeem bie Surdjführung beS ganzen
gftec^tStrieéeS übertragen mirb. Siefe Einriß
tung tennt man in ber Dftfdfmeiz Iängft, unb
man hat bamit bort gute Erfahrungen gemacht.
Bei einer aEfäEigen Siebifion beS bernifchen
BoUjiehungSberfahrenS mürbe biefelbe jebenfalls
auch eingeführt morben fein, baju mürbe uns
fchon baS Beftreben nach Berminberung ber
BetreibungStoften geführt haben; beim bafj bei
biefer Einrichtung bie Betreibung unb SlHeS, maS
barum unb baran häugt, toeit billiger ju flehen
ïommt, als eS jefet ber gaE ift, liegt auf ber
£anb. Sod) barüber ffeäter.

SBeiter beftimmt bas neue ©efefe: Sie Be=

treibungSs unb KonfurSbeamten unb ebenfo ihre
Slngefieüten, menn beren Ernennung ber öffcnt=
lichen ©emalt juïommt, ftnb für ben ©d)aben
haftbar, melier burch ij)r Berfchulben berur*
facht mitb. (gü#ben ©cfeaben, ben bie bon ben

BetreibungS= unb Kontursbeamten felbft er=

nannten SlngefteHten berurfadfen, haften natür;
lieh bie fie mälflenben Beamten.) ©omeit bie
Beamten unb SlngefteHten ober beren Bürgen
ben ©cijaben nicht beefen tönnen, haftet ber
Kanton. Sa bie Drganifation ber BetreibungS=
unb Konfursämter ben Kantonen überlaffen
ift, tommt biefen natürlich auch bie SGBaht ber
Beamten zu.—Sie BetreibungS= unb KonfurS=

ämter führen über ihre SlmtSberrichtungen fßro=
tofoEe, melche ^eber, ber ein nachmeiSbareS
$ntereffe baran hat, einfehen tann. ©etbs
fummen, SBerthfeafeiere unb 2Berthfad)en haben
bie BetreibungS= unb Kontursämter, faES nicht
innert brei Sagen barüber berfügt mirb, einer
Sefeofüenanftatt (2ImtSfcfeaffnerei, ©taatstaffe,
fëhfmtheEartaffe, Kantonalbant 2C.) ju übergeben.
Sen Betreibungsbeamten unb beren 2lngefteEten
ift unterfagt, bezüglich einer bom Slmte einju=
treibenben gorberung ober eines bon ihnen zu
bermerthenben ©egenftanbeS mit ^emanb SWechtSs

gefchäfte abjufchüefjen. — SaS BetreibungSamt
nimmt $ahlungen füj Rechnung beS ©läubigerS
entgegen. — 3ur Uebermachung ber Betreibung
unb Kontursämter haben bie Kantone eine
3IufftchtSbehörbe (je nach ©utfinben eine untere
unb obere Snftanj) zu bezeichnen, melche bie
©efchäftsführung beS einzelnen ÉmteS min*
beftenS einmal jährlich zu prüfen hat unb Iäffige
Beamte ftrafen tann. SUS ©trafen finb bor*
gefehen : 9tüge, ©elbbufje bis zu 200 gfr., 2ImtS*
éinfteEung unb 2lmtSentfefeung. ©ie Dberauf*
ficht führt ber BunbeSrath, inbem er haupt*
fächlich für bie gleichmäßige 2lnmenbung beS

©efefeeS in ber ganzen ©clfmeiz beforgt ift;
er erläßt bie zur BoEziejfung beS ©efefeeS noch
nothmenbigen Berorbnungen unb Beglemente
unb fteEt ben ©ebührentarif feft. — Sie im
BetreibungS* unb KonturSberfahren errichteten
©chriftftüde ftnb ftempelfrei.

lieber ben ©ebührentarif tönnen mir leiber
heute nicht berichten, ber BunbeSrath hat il)u
Zur ©tunbe noch nicht feftgefefet. SBir müffen
bieS alfo auf bas nächfte jjalfr berfparen. SßaS
aber heute fchon mit ooEer Beftimmtheit gefagt
rnerben tann, baS ift, baff baS Berfaffren bei
bem neuen ©efefe meit billiger zu fielen tommen
mirb, als bei bem alten.

©omeit baS ©efefe nicht bie gerichtliche Klage
borfefereibt, tann gegen jebe Berfügung ber

BetreibungS* unb KonfurSbeamten bei ber 2luf=
fichtsbehörbe Befchmerbe geführt merben, fei eS,

bah bie Berfügung Borfcferiften beS ©efefeeS
beriefet, fei es, baß fie ben Berlfältniffen nicht
angemeffen erfcheint. Sie Befchmerbe ift innert
10 Sagen feit bem Sage, an meinem ber Be=
febmerbeführer bon ber Berfügung Kenntnifj
erhalten, anzubringen. Ser Entfcheib einer 2luf=
fidhtSbehörbe tann binnen 10 Sagen an bie
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Das Gebiet eines jeden Kantons bildet für
die Durchführung der Schuldbetreibungen und
der Konkurse einen oder mehrere Kreise. Die
Bestimmung der Zahl und Größe dieser Kreise
ist den Kantonen überlassen, wobei es ihnen
freisteht, festzustellen, daß ein Konkurskreis
mehrere Betreibungskreise umfassen solle. In
jedem Betreibungskreise besteht ein Betreibungs-
amt, das durch einen Betreibungsbeamten ge-
leitet wird; demselben ist ein Stellvertreter
beigeordnet; ebenso besteht in jedem Konkurs-
kreis ein Konkursamt. Die nähere Organisation
des Betreibungsamtes sowohl als des Konkurs-
amtes ist Sache der Kantone. Diesen ist übrigens
gestattet, die Verrichtungen des Betreibungs-
und des Konkursamtes der nämlichen Amtsstelle
zu übertragen.

Während bis dahin bei uns der Gläubiger
mit oder ohne Hülfe eines Fürsprechers oder
Rechtsagenten durch Vermittlung der Gerichts-
behörden eine Betreibung durchführte, sieht nun
das neue Gesetz einen administrativen Beamten
vor, welchem die Durchführung des ganzen
Rechtstriebes übertragen wird. Diese Einrich-
tung kennt man in der Ostschweiz längst, und
man hat damit dort gute Erfahrungen gemacht.
Bei einer allfälligen Revision des bernischen
Vollziehungsverfahrens würde dieselbe jedenfalls
auch eingeführt worden sein, dazu würde uns
schon das Bestreben nach Verminderung der
Betreibungskosten geführt haben; denn daß bei
dieser Einrichtung die Betreibung und Alles, was
darum und daran hängt, weit billiger zu stehen

kommt, als es jetzt der Fall ist, liegt auf der
Hand. Doch darüber später.

Weiter bestimmt das neue Gesetz: Die Be-
treibungs- und Konkursbeamten und ebenso ihre
Angestellten, wenn deren Ernennung der öffent-
lichen Gewalt zukommt, sind für den Schaden
haftbar, welcher durch ihr Verschulden verur-
sacht wird. (FüDden Schaden, den die von den

Betreibungs- und Konkursbeamten selbst er-
nannten Angestellten verursachen, haften natür-
lich die sie wählenden Beamten.) Soweit die
Beamten und Angestellten oder deren Bürgen
den Schaden nicht decken können, haftet der
Kanton. Da die Organisation der Betreibungs-
und Konkursämter den Kantonen überlassen
ist, kommt diesen natürlich auch die Wahl der
Beamten zu.—Die Betreibungs-und Konkurs-

ämter führen über ihre Amtsverrichtungen Pro-
tokolle, welche Jeder, der ein nachweisbares
Interesse daran hat, einsehen kann. Geld-
summen, Werthpapiere und Werthsachen haben
die Betreibungs- und Konkursämter, falls nicht
innert drei Tagen darüber verfügt wird, einer
Depositenanstalt (Amtsschaffnerei, Staatskasse,
Hhpothekarkafse, Kantonalbank :c.) zu übergeben.
Den Betreibungsbeamten und deren Angestellten
ist untersagt, bezüglich einer vom Amte einzu-
treibenden Forderung oder eines von ihnen zu
verwerthenden Gegenstandes mit Jemand Rechts-
geschäfte abzuschließen. — Das Betreibungsamt
nimmt Zahlungen für Rechnung des Gläubigers
entgegen. — Zur Ueberwachung der Betreibungs-
und Konkursämter haben die Kantone eine
Aufsichtsbehörde (je nach Gutfinden eine untere
und obere Instanz) zu bezeichnen, welche die
Geschäftsführung des einzelnen Amtes min-
destens einmal jährlich zu prüfen hat und lässige
Beamte strafen kann. Als Strafen sind vor-
gesehen: Rüge, Geldbuße bis zu 200 Fr., Amts-
Anstellung und Amtsenlsetzung. Die Oberauf-
ficht führt der Bundesrath, indem er Haupt-
sächlich für die gleichmäßige Anwendung des
Gesetzes in der ganzen Schweiz besorgt ist;
er erläßt die zur Vollziehung des Gesetzes noch
nothwendigen Verordnungen und Reglemente
und stellt den Gebührentarif fest. — Die im
Betreibungs- und Konkursverfahren errichteten
Schriftstücke sind stempelfrei.

Ueber den Gebührentarif können wir leider
heute nicht berichten, der Bundesrath hat ihn
zur Stunde noch nicht festgesetzt. Wir müssen
dies also auf das nächste Jahr versparen. Was
aber heute schon mit voller Bestimmtheit gesagt
werden kann, das ist, daß das Verfahren bei
dem neuen Gesetz weit billiger zu stehen kommen
wird, als bei dem alten.

Soweit das Gesetz nicht die gerichtliche Klage
vorschreibt, kann gegen jede Verfügung der

Betreibungs- und Konkursbeamten bei der Auf-
sichtsbehörde Beschwerde geführt werden, sei es,
daß die Verfügung Vorschriften des Gesetzes
verletzt, sei es, daß sie den Verhältnissen nicht
angemessen erscheint. Die Beschwerde ist innert
10 Tagen seit dem Tage, an welchem der Be-
schwerdeführer von der Verfügung Kenntniß
erhalten, anzubringen. Der Entscheid einer Auf-
sichtsbehörde kann binnen 10 Tagen an die



ïantonale 2Iuffid)tSbehörbe (ebentueße sweite 3«=
jianj) unb enblid) ber Entfcheib biefer lefctern
Sehörbe, jebod) nur faßs eS fid) um eine
©efeheSberlefcung hanbelt, binnen 10 Sagen an
ben SunbeSrath (britte ^nfianj) weiter gebogen
werben. Sei ber SBecfyfelbetreibung betragen
biefe grifiett 5 Sage. SBegen IRechtSbermeigerung
unb 9ted)t3beraögerung ïann jeberjeit Sefchwerbe
geführt werben.

Sie Kantone haben ju bejelc^nen : 1) Sie
Einselrid)ter, @erid)te unb SluSfchüffe, welche
Suftänbig ftnb, bie burd) baS ©efefc beut dichter
SugeWiefenen Entfdjeibungen ju treffen; 2) bie
Sehörben für 2lrreftbeWißigungen, für 2luS=

weifung bon ÜJtiethern unb für baS 9tad)lafj=
»erfahren (2lffommobement). gerner foßen bie
Kantone bie ^rosefsbeftimmungen für ©treitfadjen
feftfteßen, welche im befd)leunigten Verfahren
SU behanbeln ftnb, unb bafür ©orge tragen,
baff biefelben innert fec^S ÜJtonaten bei ber
testen fantonalen ^uftans ertebigt finb. Sic
Kantone haben ferner baS Verfahren betreffenb
3f{ed)tSbotfd)läge (3ted)tSbarfcblag), baS Kon-
furSberfahren unb bie jur Voßsiehuttg beS

©efefceS erforbertichen ©trafbeftimmungen feft-
aufteilen. 2Iud) fbnnen fie bie öffentlidjnechU
liehen golgen ber fruchtlofen fßfänbung unb beS

KottfurfeS beftimmen. SBeiter haben fie bie Se=

fugnijj, baS 9ted)tSagentenWefen (gewerbsmäßige
Vertretung ber ©laubiger) ju regeln, namenU
lieh bie 2luSübung biefeê SerufcS bon Sauglid)*
feit unb Ehrenhaftigfeit abhängig ju machen
unb bie ©ebüljren für bie gunftionen ber 3ted)ts=
agenten ftftgufefeen. ÜRiemanb fann berpflichtet
werten, fid) ber Vermittlung eines berufs*
mäßigen Vertreters §u bebienen; bie©ebühren
eines folchen bürfen bem ©ehulbner
nicht angerechnet werben.

Ser VunbeSrath forgt für Vefanntmachung
ber VetreibungS; unb KonfurSämter, ber 3luf=
fichtSbehörben, ber ßtamen ber Veamten îc. îc.
Sie öffentlichen Vefanntmachungetx erfolgen
burch baS fantonale Amtsblatt, Konfurfe aud)
im fèanbelSamtSblatte.

äßir hätten gerne biefeS ßahr ffhon 3)litthei=
lungen über bie Drganifation, wie fie ffoejiell
im Kanton Sern fid) geftalten Wirb, gebracht,
allein eS ift bieSbejüglich noch 0ar nichts be=

fannt. SBir werben baS nächfte galfr etwas
eingehenber barüber berichten. 3US wahrfd)etnlid)
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barf heute fchon angenommen werben, baff
bte VetreibungS: unb KonfurSämter mit ben

SlmtSbejirfen jufammenfaßen unb baß ben biS=

herigen ©erichtsfchreibern bie gunftionen ber
SetreibnngS= unb KonfurSbeamten übertragen
Werben.

Sic SetveihungSartcn. SaS neue ©efefe
unterfdheibet swifchen einer Vetreibung auf $fän=
bung unb einer Setreibung auf KonfurS. Ser
erftern SetreibungSart, nämlich auf ipfänbung,
finb bie im iganbelSregifter nicht eingetragenen
Verfonen unterworfen, ber tefctern, alfo bem

Verfahren auf KonfurS unb ber 2Bechfelbetrei=
bung, aße biejenigen, Welche im fèanbeïSregiftet
eingetragen finb. 2Ber sur Eintragung in'S
fèaubelSregifier berpflid)tet ift, beftimmt ein be=

fonbereS ©efeß. 63 gehören baju bor 2lßem
bie Kaufleute, ©efeßfehaften îc. îc. Ser weitaus
größere Sheil unferer Sebölferung, ber Sauerm,
ber <Qanbwerfer=, ber 3lrbeiterftanb u. f. w.,
gehört nicht baju, unb fann alfo in fjufunft nicht
mehr auf ben ©eltstag betrieben werben, fonbern
wirb auSgepfänbet. 2ßte es fid) mit bem Verluft
ber bürgerlichen Ehrenrechte berhält, b. h- ob in
fjufunft auch ein 2IuSgepfänbeter, gleich bem

©eltstager refp. bem Konfurfiten, feiner Ehren*
rechte berluftig geht, fönnen wir heute noch
nicht fagen, inbem barüber bie Kantone noch
Verfügungen ju erlaffen haben. 2Bir benfen,
bie ©ache wirb fid) fo geftalten, baff in ber
ßtegel bie SluSpfänbung gleich bem Konfurfe
ben Verluft jener Ehrenred)te nach fid) sieben
wirb, aßein man wirb in 3ufunft jeben ein*
jelnen gaß bem dichter sur Prüfung unter*
breiten, welcher je nach bem ©rab beS VerfdfulbenS
beS Setreffenben entWeber gar feine ober nur tpetl*
weife Einfteßung ober bann ben totalen Verluft
ber Ehrenrechte berfügt. 2luch hierüber wirb ber
„Iginfenbe Sote" feinen Sefern im nächften gahre
nähern Sluffchluß geben fönnen.

Setretfiungsferien. SetreibungShanblungen
bürfen nicht oorgenommen werben bor 8 Uhr
ÜDiorgenS unb nad) 7 Uhr 2lbenöS, ebenfo nicht
an ©onn* unb ftaatlid) anerfannten geiertagen
unb währenb ber SetreibungSferien; als fold)e
gelten: fieben Sage bor unb fteben Sage nach
Dftern, fieben Sage bor unb fieben Sage nach
fPfingften, fieben Sage bor unb fieben Sage
nad) bem eibgen. Settag unb fieben Sage bor
unö fieben Sage nad) SBeihnachten. Siefe gerien

©

kantonale Aufsichtsbehörde (eventuelle zweite In-
stanz) und endlich der Entscheid dieser letztern
Behörde, jedoch nur falls es sich um eine
Gesetzesverletzung handelt, binnen 10 Tagen an
den Bundesrath (dritte Instanz) weiter gezogen
werden. Bei der Wechselbetreibung betragen
diese Fristen S Tage. Wegen Rechtsverweigerung
und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde
geführt werden.

Die Kantone haben zu bezeichnen: 1) Die
Einzelrichter, Gerichte und Ausschüsse, welche
zuständig sind, die durch das Gesetz dem Richter
zugewiesenen Entscheidungen zu treffen; â) die
Behörden für Arrestbewilligungen, für Aus-
Weisung von Miethern und für das Nachlaß-
verfahren (Akkommodement). Ferner sollen die
Kantone die Prozeßbestimmungen für Streitsachen
feststellen, welche im beschleunigten Verfahren
zu behandeln sind, und dafür Sorge tragen,
daß dieselben innert sechs Monaten bei der
letzten kantonalen Instanz erledigt sind. Die
Kantone haben ferner das Verfahren betreffend
Rechtsvorschläge (Rechtsdarschlag), das Kon-
kursverfahren und die zur Vollziehung des
Gesetzes erforderlichen Strasbestimmungen fest-

zustellen. Auch können sie die öffentlich-recht-
lichen Folgen der fruchtlosen Pfändung und des

Konkurses bestimmen. Weiter haben sie die Be-
fugniß, das Nechlsagentenwesen (gewerbsmäßige
Vertretung der Gläubiger) zu regeln, nament-
lich die Ausübung dieses Berufes von Tauglich-
keit und Ehrenhaftigkeit abhängig zu machen
und die Gebühren für die Funktionen der Rechts-
agenten festzusetzen. Niemand kann verpflichtet
werden, sich der Vermittlung eines berufs-
mäßigen Vertreters zu bedienen; die Gebühren
eines solchen dürfen dem Schuldner
nicht angerechnet werden.

Der Bundesrath sorgt für Bekanntmachung
der Betreibungs- und Konkursämter, der Auf-
stchtsbehörden, der Namen der Beamten ec. :c.
Die öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen
durch das kantonale Amtsblatt, Konkurse auch
im Handelsamtsblatte.

Wir hätten gerne dieses Jahr schon Mitthei-
lungen über die Organisation, wie sie speziell
im Kanton Bern sich gestalten wird, gebracht,
allein es ist diesbezüglich noch gar nichts be-
kannt. Wir werden das nächste Jahr etwas
eingehender darüber berichten. Als wahrscheinlich
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darf heute schon angenommen werden, daß
die Betreibungs- und Konkursämter mit den

Amtsbezirken zusammenfallen und daß den bis-
herigen Gerichtsschreibern die Funktionen der
Betreibungs- und Konkursbeamten übertragen
werden.

Die Betreibungsarten. Das neue Gesetz

unterscheidet zwischen einer Betreibung auf Pfän-
dung und einer Betreibung auf Konkurs. Der
erstern Betreibungsart, nämlich auf Pfändung,
sind die im Handelsregister nicht eingetragenen
Personen unterworfen, der letztern, also dem

Verfahren auf Konkurs und der Wechselbetrei-
bung, alle diejenigen, welche im Handelsregister
eingetragen sind. Wer zur Eintragung in's
Handelsregister verpflichtet ist, bestimmt ein be-

sonderes Gesetz. Es gehören dazu vor Allem
die Kaufleute, Gesellschaften w. :c. Der weitaus
größere Theil unserer Bevölkerung, der Bauern-,
der Handwerker-, der Arbeiterstand u. f. w.,
gehört nicht dazu, und kann also in Zukunft nicht
mehr auf den Geltstag betrieben werden, sondern
wird ausgepfändet. Wie es sich mit dem Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte verhält, d. h. ob in
Zukunft auch ein Ausgepfändeter, gleich dem
Geltstager resp, dem Konkursiten, seiner Ehren-
rechte verlustig geht, können wir heute noch
nicht sagen, indem darüber die Kantone noch
Verfügungen zu erlassen haben. Wir denken,
die Sache wird sich so gestalten, daß in der
Regel die Auspfändung gleich dem Konkurse
den Verlust jener Ehrenrechte nach sich ziehen
wird, allein man wird in Zukunft jeden ein-
zelnen Fall dem Richter zur Prüfung unter-
breiten, welcher je nach dem Grad des Verschuldens
des Betreffenden entweder gar keine oder nur theil-
weise Einstellung oder dann den totalen Verlust
der Ehrenrechte verfügt. Auch hierüber wird der
„Hinkende Bote" seinen Lesern im nächsten Jahre
nähern Aufschluß geben können.

Betreibungsfcricn. Betreibungshandlungen
dürfen nicht vorgenommen werden vor 3 Uhr
Morgens und nach 7 Uhr Abends, ebenso nicht
an Sonn- und staatlich anerkannten Feiertagen
und während der Betreibungsferien; als solche
gelten: sieben Tage vor und sieben Tage nach
Ostern, sieben Tage vor und sieben Tage nach
Pfingsten, sieben Tage vor und sieben Tage
nach dem eidgen. Bettag und sieben Tage vor
und sieben Tage nach Weihnachten. Diese Ferien
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gelten jebod; ntdjt für äßechfelbetreibungen. —
Sefanntlich hat man bei uns im ©anjen ca. 13
2ßod;en SetreibungSferien, bon benen neun auf=
einanber folgenb in bie ÜDtonate auguft unb
©eptember fallen. Sie eintretenbe Seränberung
bezüglich ber gerien wirb uns im Anfange etwas
ungewohnt borfommen, bocp glauben wir, baff
man allfeitig balb einfepen wirb, baff bie 3Ser=

türjung ber gerien nur bon Sortheil ift; benn
bie langen gerien tarnen ja im ©runbe nur ben

trölerhaften©d;ulDnern ju gute. SaS neue ©efefe

bringt in biefer Sejiepung ben ©cbutönern, aber
allen ©chulbnern jugleid;, nicht nur benjenigen,
bie äufällig um bie gerienjeit §erum betrieben
finb, in anberer Eßeife (Erleichterungen; fo finb
im Allgemeinen längere grifien aufgefteüt ; ferner
!ann einem ©chulbner, wenn er fid; berpflichtet,
monatliche abfchlagSjaplungen bon tninbeftenS
einem Viertel ber SetreibungSfumme ju leiften,
unb bie erfte 3ahlnng getriftet hot, bom Se=

treibungsbeamten bie Sergantung (Serwerthung)
um brei ÜJtonate hinauSgefcpoben werben îc. îc.

SechtSfUEftanb befteht für einen Sürger, ber
im -Dtüitärbienfte ift, wäprenb ber Sauer beS

SienfteS, ferner währenb fünf Sagen für einen
©chulbner, beffen (Ehegatte ober beffetx Ser=
Wanbter ober Serfdjwägerter in aufs unb ab=

fteigenber ßinie geftorben ift. gür einen Ser=
hafteten befteht SedjtöftiEftanb, bis er einen
Vertreter hat. (Einem fchwer tränten ©chulbner
tann ber SetreibungSbeamte für eine beftimmte
3eit Secl)tSftiEftanb gewähren. 3m galle bon
©euchen, bon !danbesunglücf, fowie in Kriegs*
jeiten tann bie ftantonSregierung mit ^uftim=
mung beS SunbeSrathes für ein beftimmteS
©ebiet ober für beftimmte Speile ber S3eböl=

ferung ben SechtSftiEftanb gewähren.
Sejüglid; ber ßufteflung ber SBctreibungês

urtunben heben wir herbor, bah biefe in $u=
tunft meiftenS burch bie IfBoft, alfo nicht mehr
burd) ben in bieten gälten ungerne gefehenen
SBeibel, erfolgen wirb.

Slnhebung ber ©etreibung. SaS Segehren
uut Setreibung ift fchriftlich ober münblich mit
ben nötigen angaben an baS betreffenbe Se=

treibungSamt ju richten, ©tatt bah ntan alfo,
wie bis bahin, ju einem gürfprecher ober
SedjtSagenten geht, richtet man feine «Schritte
auf bas SetreibungSamt unb gibt bort bie
Setreibung auf. Sabei foüen bom ©läubiger

bie muthmahlichen Soften borgefchoffen werben.
Siefe Sorfchrift wirb fd)on aus bem ©runbe
nicht fchwer burchäufüljren fein, weil nach bem
neuen ©efefce bie Soften nur einige Sappen
betragen unb weit fie im SorauS immer genau
fefigefefct werben tönnen.

3ebe Setreibung beginnt mit bem gahtungS«
befeht. Sie 3ufteEung beS gahlungSbefehlö an
ben ©chulbner hat fpätefienS an bem auf ben

©ingang beS SetreibungSbegehrenS folgenben
Sag ju gefchehen. Surd) ben 3«hfnngSbefehl
wirb ber ©chulbner aufgeforbert, innert 20
Sagen (jefct innert 30) feinen Serpflichtungeit
gegenüber bem ©läubiger nach&ufommen. 2BiE
ber ©chulbner SedjtSborfchlag (SBiberfpruch)
erheben, fo hat er bieS innerhalb 10 Sagen
(jefct in 14) bem SetreibungSamte münblich
ober fchriftlich ju erflären. Serupt bie wiber=
fprodjene gorberuitg auf einem boEftrecEbaren
gerichtlichen llrtheil, fo !ann ber ©läubiger bie
fogenannte SedjtSöffnung, b. h- bie fofortige
aufhebung beS SecptSborfchlageS, bedangen.
Serul)t aber bie beftrittene gorberung auf einer
öffentlichen llrfunbe ober auf einer mit ber
Unierfcprift beS ©chulönerS berfehenen ©cf;utb=
anerfennung, fo tann ber ©läubiger bie pro=
biforifd)e SecptSöffnung berlangen. Sßirb ihm
biefe jugefproepen, fo hat bas jur äöirfung,
bah bie Setreibung fortgefefct unb eine probi=
forifche Sfünbung bedangt werben tann. Ser
Setriebene tann bann aber innert jepn Sagen
auf bem orbentlichen fßrojehwege auf abertew
nung ber gorberung Hägen. Unterläht er bieS
ober wirb er bom Sichter abgewiefen, fo Wirb
bie Sed;tSöffnung eine befinitibe, b. p. öer
SecptSborfcplag ift aufgehoben unb eS Wirb
aisbann auch bie borgenommene ipfänbung eine

befinitibe.
fßfänbung. &at ber ©chulbner innert ber

20tägigen grift nicht bejaplt unb auch feinen
SecptSborfcplag erhoben, fo tann ber ©läubiger,
Wenn ber ©chulbner im föanbelSregifter nicht ein=

getragen ift, an baS SetreibungSamt baS )|3fän»
bungSbegehren unb, wenn er eingetragen ift, an
baSÄonfurSamt baöÄonturSbegeprenfteUen. SaS
SetreibungSamt hat innerhalb brei Sagen nad)
(Empfang beS gSfänbungSbegeprenS bieSfänbung
)u boEjiepen, wobon bem ©chulbner fpätefienS
am borpergehenben Sage Slittheilung ju
machen ift.

26

gelten jedoch nicht für Wechselbetreibungen. —
Bekanntlich hat man bei uns im Ganzen ca. 13
Wochen Betreibungsferien, von denen neun auf-
einander folgend in die Monate August und
September fallen. Die eintretende Veränderung
bezüglich der Ferien wird uns im Anfange etwas
ungewohnt vorkommen, doch glauben wir, daß
man allseitig bald einsehen wird, daß die Ver-
kürzung der Ferien nur von Vortheil ist; denn
die langen Ferien kamen ja im Grunde nur den

trölerhaften Schuldnern zu gute. Das neue Gesetz

bringt in dieser Beziehung den Schuldnern, aber
allen Schuldnern zugleich, nicht nur denjenigen,
die zufällig um die Ferienzeit herum betrieben
sind, in anderer Weise Erleichterungen; so sind
im Allgemeinen längere Fristen aufgestellt; ferner
kann einem Schuldner, wenn er sich verpflichtet,
monatliche Abschlagszahlungen von mindestens
einem Viertel der Betreibungssumme zu leisten,
und die erste Zahlung geleistet hat, vom Be-
treibungsbeamten die Vergantung (Verwerthung)
um drei Monate hinausgeschoben werden ?c. :c.

Rechtsstillstand besteht für einen Bürger, der
im Militärdienste ist, während der Dauer des
Dienstes, ferner während fünf Tagen für einen
Schuldner, dessen Ehegatte oder dessen Ver-
Wandler oder Verschwägerter in auf- und ab-
steigender Linie gestorben ist. Für einen Ver-
hasteten besteht Rechlsstillstand, bis er einen
Vertreter hat. Einem schwer kranken Schuldner
kann der Betreibungsbeamte für eine bestimmte
Zeit Rechtsstillstand gewähren. Im Falle von
Seuchen, von Landesunglück, sowie in Kriegs-
zeiten kann die Kantonsregierung mit Zustim-
mung des Bundesrathes für ein bestimmtes
Gebiet oder für bestimmte Theile der Bevöl-
kerung den Rechtsstillstand gewähren.

Bezüglich der Zustellung der Bctreibungs-
Urkunden heben wir hervor, daß diese in Zu-
kunfl meistens durch die Post, also nicht mehr
durch den in vielen Fällen ungerne gesehenen
Weibel, erfolgen wird.

Anhcbung der Betreibung. Das Begehren
um Betreibung ist schriftlich oder mündlich mit
den nöthigen Angaben an das betreffende Be-
treibungsamt zu richten. Statt daß man also,
wie bis dahin, zu einem Fürsprecher oder
Rechtsagenten geht, richtet man seine Schritte
auf das Betreibungsamt und gibt dort die
Betreibung auf. Dabei sollen vom Gläubiger

die muthmaßlichen Kosten vorgeschossen werden.
Diese Vorschrift wird schon aus dem Grunde
nicht schwer durchzuführen sein, weil nach dem
neuen Gesetze die Kosten nur einige Rappen
betragen und weil sie im Voraus immer genau
festgesetzt werden können.

Jede Betreibung beginnt mit dem Zahlungs-
beseht. Die Zustellung des Zahlungsbefehls an
den Schuldner hat spätestens an dem auf den

Eingang des Betreibungsbegehrens folgenden
Tag zu geschehen. Durch den Zahlungsbefehl
wird der Schuldner aufgefordert, innert 20
Tagen (jetzt innert 30) seinen Verpflichtungen
gegenüber dem Gläubiger nachzukommen. Will
der Schuldner Rechtsvorschlag (Widerspruch)
erheben, so hat er dies innerhalb 10 Tagen
(jetzt in 14) dem Betreibungsamte mündlich
oder schriftlich zu erklären. Beruht die wider-
sprochene Forderung auf einem vollstreckbaren
gerichtlichen Urtheil, so kann der Gläubiger die
sogenannte Rechtsöffnung, d. h. die sofortige
Aufhebung des Nechtsvorschlages, verlangen.
Beruht aber die bestrittene Forderung auf einer
öffentlichen Urkunde oder auf einer mit der
Unterschrift des Schuldners versehenen Schuld-
anerkennung, so kann der Gläubiger die pro-
visorische Rechtsöffnung verlangen. Wird ihm
diese zugesprochen, so hat das zur Wirkung,
daß die Betreibung fortgesetzt und eine provi-
sorische Pfändung verlangt werden kann. Der
Betriebene kann dann aber innert zehn Tagen
auf dem ordentlichen Prozeßwege auf Aberken-

nung der Forderung klagen. Unterläßt er dies
oder wird er vom Richter abgewiesen, so wird
die Rechtsöffnung eine definitive, d. h. der
Rechtsvorschlag ist aufgehoben und es wird
alsdann auch die vorgenommene Pfändung eine

definitive.
Pfändung. Hat der Schuldner innert der

20tägigen Frist nicht bezahlt und auch keinen
Rechtsvorschlag erhoben, so kann der Gläubiger,
wenn der Schuldner im Handelsregister nicht ein-
getragen ist, an das Betreibungsamt das Pfän-
dungsbegehren und, wenn er eingetragen ist, an
dasKonkursamt das Konkursbegehren stellen. Das
Betreibungsamt hat innerhalb drei Tagen nach
Empfang des Psändungsbegehrens die Pfändung
zu vollziehen, wovon dem Schuldner spätestens
am vorhergehenden Tage Mittheilung zu
machen ist.



Unpffinbbar jtnb : l)Stöthigeßleiber, ©ffeïten,
betten, religiöfe ©rbauungSbüdjer unb KultuS;
gegenftänbo; 2) bas nötige Kochgefchirr unb
fèauSgerâthe ; 3) bie nothwenbigen SBerïzeuge,
gnftrumente unb bûcher; 4) nach 2Bahl beS

SchulbnerS 1 $uh, 3 Biegen ober 3 Schafe
nebft ©treue unb feeu für einen Atonat, fofern
bie Spiere für bie ©rnährung beS ScljulbnerS
unb feiner gamilie unentbehrlich finb ; 5) für
ZWei ÜDicmate StahrungSmittel unb brennmate=
rial; 6) SJtilitâreffeïten inïluftbe Sienftpferb ;

7) unpfänbbar befteEte Seibrenten ; 8) ^enfionen
eines bürgerS ober feiner fèinterlaffenen, wenn
berfelbe int eibgenöffifchen ober fantonaten
SDtilitär; ober ©olijeibienfi berunglücft ift;
9) Unterftüfcungen bon fèûlfS;, $ranïen= unb
Armenïaffen unb ©terbefaHbereinen îc. ; 10) ^ßen=

fionen unb Äafntalbeträge, Welche als @ntfd)ä=
bigung für Störperberlehung ober ©efunbheits*
ftörung bem betroffenen ober, im gälte feines
©obeS, feiner gamilie gefc^ulbet werben ober
ausbezahlt worben finb. — Stur befchränEt
bfänbbar finb : Sohnguthaben, ©ehalte, ©ienft;
einïommen, Stuhnieffungen unb beren ©rträg;
niffe, AlterSpenfionen unb Dienten bon ber=
ficherungS; nnb AtterSïaffen. bon berartigen
betrügen ift nur pfänbbar, was nach bem @r=

meffen beS betreibungSbeamten bem ©dfulbner
unb feiner gamitie triebt unumgänglich notfj=
wenbig ift. — Sticht gepfänbet werben foEen:
<Qängenbe unb ftehenbe grüclite auf ben SBiefen
bor bem 1. April; auf ben. gelbern bor bem
1. guni unb in ben Stebgelänben bor bem
20. Auguft.

©ie weitem beftimmungen über baS bor;
gelten bei ber )ßfänbung, bie Sdjafcung ber
gepfänbeten ©egenftänbe, beren Aufbewahrung,
SKittheilung an bie ©runbbuchführer, berwal;
tung unb beWirtbfcbaftung ber gepfänbeten
Siegenfehaften, ©inheimfung ber grüßte u. f. w.,
bringen uns wenig SîeueS bon bebeutung. —
©lüubiger, welche innert 30 ©agen nach boHjug
einer bfünbung baS bfätxbungSbegehren fteEen,
nehmen an berfelben ©heil, wobei bann bie
bfänbung infoweit ergänzt wirb, als jur
®e<fung fämtntlicher gorberungen einer folgen
©läubigergruppe nothwenbig ift (fog. Anfcplufj;
pfänbung).

©etlucrthung. grühejienS in einem Sltonate
(jefct in 14 ©agen) unb fpäteftenS in einem
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gapre, wenn eS ftd) um bewegliche bermögenS;
ftüde unb gorberungen hanbelt, unb früheftenS
in fecfjs SRonaten (je^t in brei SJionaten)
unb fpäteftenS in jwei gahren, wenn es fid?
um Siegenfehaften hanbelt, bon ber pfänbung
an gerechnet, ïann ber ©lüubiger bie berwer;
thung (bergantung) berlangen. ©as betrei=
bungSamt foE ben ©cpulbner binnen brei ©agen
bon bem berwerthungSbegehren benachrichtigen.

bctucglidjc Sa^en unb gorberungen finb
bom betreibungsamte früheftenS zehn ©age unb
fpäteftenS einen SJtonat nach bem berwerthungS;
begehren ju herlaufen. ®ie berwerthung hün;
genber ober ftehenber grüchte barf ohne 3"=
ftimmung beS SchulbnerS nicht bor ber Steife
ftattfinben. ©er berlauf erfolgt nach borheriger
befanntraadjung in ber Stegel auf bem SBege
ber öffentlichen' Steigerung, gmmerhin ftrebt
baS ©efefe, Wo nur immer möglich, ben berïauf
aus freier §anb an, fo namentlich wenn alle
betheiligten einberftanben finb u. f. w.

©er berïaufSgegenftanb wirb bem Sfteift;
bietenben nach breimaligem Stufe zugefchlagen.
Sie Eingabe barf jebod) nicht erfolgen, wenn
baS Angebot ben ©djahungSwerth nicht er;
reicht hat unb ben betrag allfälliger bem be=

treibenben ©lüubiger im Stange
'
borgejhenber

gorberungen nicht überfteigt. gft ïein foldjeS
Angebot borhanben, fo wirb eine zweite ©tet=
gerung angeorbnet, welche fpäteftenS einen
SRonat nach ber erften abgehalten werben foil,
bei biefer ^weiten Steigerung wirb ber ber=
EaufSgegenftanb bem SJteiftbietenben zugefchlagen,
fofern baS Angebot »ben betrag aEfäEiger, bem
betreibeitben ©lüubiger im Stange borgeljenber
gorberungen überfteigt. ©rfolgt lein foldjeS
Angebot, fo fällt bie betreibung in fèinficht
auf biefen ©egenftanb bahin.

ßicgenfdjaften werben bom betreibungSamt
im Saufe beS ^weiten SJtonatS nach bem bet=
werthungSbegehren öffentlich berfieigert. ®ie
Steigerung foE minbeftenS einen SJtonat borher
betannt gemacht Werben, bor ber Steigerung
hat baS betreibungSamt eine Schalung ber
Siegenfehaft an^uorbnen unb baS bezügliche
©rgebnif ben fpfanbgläubtgern mitzuteilen.
©S foE alfo nicht Wie bisher jiets bie ®runb=
fteuerfchahung zur bafis gelegt werben.

®te Siegenfehaft Wirb bem SMftbietenben
nach breimaligem Ausrufe jugefchlagen, fofern

Unpfändbar sind : 1)NöthigeKleider, Effekten,
Betten, religiöse Erbauungsbücher und Kultus-
gegenständs; 2) das nöthige Kochgeschirr und
Hausgeräthe; 3) die nothwendigen Werkzeuge,
Instrumente und Bücher; 4) nach Wahl des

Schuldners 1 Kuh, 3 Ziegen oder 3 Schafe
nebst Streue und Heu für einen Monat, sofern
die Thiere für die Ernährung des Schuldners
und seiner Familie unentbehrlich sind; 5) für
zwei Monate Nahrungsmittel und Brennmate-
rial; 6) Militäreffekten inklusive Dienstpferd;
7) unpsändbar bestellte Leibrenten; 8) Pensionen
eines Bürgers oder seiner Hinterlassenen, wenn
derselbe im eidgenössischen oder kantonalen
Militär- oder Polizeidienst verunglückt ist;
9) Unterstützungen von Hülfs-, Kranken- und
Armenkassen und Sterbefallvereinen ?c.; 10) Pen-
sionen und Kapitalbeträge, welche als Entschä-
digung für Körperverletzung oder Gesundheits-
störung dem Betroffenen oder, im Falle seines
Todes, seiner Familie geschuldet werden oder
ausbezahlt worden sind. — Nur beschränkt
pfändbar sind: Lohnguthaben, Gehalte, Dienst-
einkommen, Nutznießungen und deren Erträg-
niffe, Alterspensionen und Renten von Ver-
sicherungs- und Alterskaffen. Von derartigen
Beträgen ist nur pfändbar, was nach dem Er-
messen des Betreibnngsbeamten dem Schuldner
und seiner Familie nicht unumgänglich noth-
wendig ist. — Nicht gepfändet werden sollen:
Hängende und stehende Früchte auf den Wiesen
vor dem 1. April; auf den Feldern vor dem
1. Juni und in den Rebgeländen vor dem
20. August.

Die weitern Bestimmungen über das Vor-
gehen bei der Pfändung, die Schätzung der
gepfändeten Gegenstände, deren Aufbewahrung,
Mittheilung an die Grundbuchführer, Verwal-
tung und Bewirthschaftung der gepfändeten
Liegenschaften, Einheimsung der Früchte u. s. w.,
bringen uns wenig Neues von Bedeutung. —
Gläubiger, welche innert 30 Tagen nach Vollzug
einer Pfändung das Pfändungsbegehren stellen,
nehmen an derselben Theil, wobei dann die
Pfändung insoweit ergänzt wird, als zur
Deckung sämmtlicher Forderungen einer solchen
Gläubigergruppe nothwendig ist (sog. Anschluß-
Pfändung).

Verwerthung. Frühestens in einem Monate
(jetzt in 14 Tagen) und spätestens in einem
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Jahre, wenn es sich um bewegliche Vermögens-
stücke und Forderungen handelt, und frühestens
in sechs Monaten (jetzt in drei Monaten)
und spätestens in zwei Jahren, wenn es sich

um Liegenschaften handelt, von der Pfändung
an gerechnet, kann der Gläubiger die Verwer-
thung (Vergantung) verlangen. Das Betrei-
bungsamt soll den Schuldner binnen drei Tagen
von dem Verwerthungsbegehren benachrichtigen.

Bewegliche Sachen und Forderungen sind
vom Betreibungsamte frühestens zehn Tage und
spätestens einen Monat nach dem Verwerthungs-
begehren zu verkaufen. Die Verwerthung hän-
gender oder stehender Früchte darf ohne Zu-
stimmung des Schuldners nicht vor der Reife
stattfinden. Der Verkauf erfolgt nach vorheriger
Bekanntmachung in der Regel auf dem Wege
der öffentlichen' Steigerung. Immerhin strebt
das Gesetz, wo nur immer möglich, den Verkauf
aus freier Hand an, so namentlich wenn alle
Betheiligten einverstanden sind u. s. w.

Der Verkaufsgegenstand wird dem Meist-
bietenden nach dreimaligem Rufe zugeschlagen.
Die Hingabe darf jedoch nicht erfolgen, wenn
das Angebot den Schatzungswerth nicht er-
reicht hat und den Betrag allfälliger dem be-
treibenden Gläubiger im Range vorgehender
Forderungen nicht übersteigt. Ist kein solches
Angebot vorhanden, so wird eine zweite Stei-
gerung angeordnet, welche spätestens einen
Monat nach der ersten abgehalten werden soll.
Bei dieser zweiten Steigerung wird der Ver-
kaufsgegenstand dem Meistbietenden zugeschlagen,
sofern das Angebot-den Betrag allfälliger, dem
betreibenden Gläubiger im Range vorgehender
Forderungen übersteigt. Erfolgt kein solches
Angebot, so fällt die Betreibung in Hinsicht
auf diesen Gegenstand dahin.

Liegenschaften werden vom Betreibungsamt
im Laufe des zweiten Monats nach dem Ver-
Werthungsbegehren öffentlich versteigert. Die
Steigerung soll mindestens einen Monat vorher
bekannt gemacht werden. Vor der Steigerung
hat das Betreibungsamt eine Schätzung der
Liegenschaft anzuordnen und das bezügliche
Ergebniß den Pfandgläubigern mitzutheilen.
Es soll also nicht wie bisher stets die Grund-
steuerschatzung zur Basis gelegt werden.

Die Liegenschaft wird dem Meistbietenden
nach dreimaligem Ausrufe zugeschlagen, sofern
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baS Angebot ben ScpähungStoerth erreicht unb
ben Setrag allfälliger bem betreibenben ©läu*
biger im -Wange öorgepenber gorberungen über*

jieigt. 3fi fein folcpeS Angebot erfolgt, fo toirb
eine gtoeite Steigerung angeorbnet, unb eS foE
biefelbe fpüteftenS giüei -Dtonate nacp ber erften
abgehalten werben. Sei ber gtoetten Steigerung
toirb bie Siegenfcpaft bem EWeiftbietenben gu*
gefcplagen, fofern baS Angebot ben Setrag aE=

fälliger, bem betreibenben ©läubiger im Sange
toorgepenber gorberungen überfteigt. erfolgt
fein folcbeS Angebot, fo fällt bie Setreibung
in &inftcpt auf biefe Siegenfcpaft bapin.

SS finb baS aEeS Seftimmungen, bie toeit
größere ©arantien für ©läubiger unb Scpulbner
gu bieten bermögen, als bie bisherigen, ©rfterer
fommt mit biel mehr Sicherheit gu feiner Sache
unb Befcterer wirb nicht unnüfc auSgehäutelt. So
foE eS auch fein, unb toir finb überzeugt, bah
bieSbegüglidj baS neue ©efefc bas Nichtige ge=

troffen hat unb fiep baher auch balb eingelebt
haben toirb.

®ie ©erthcilung finbet ftatt, fobalb aEe in
einer Sßfänbung enthaltenen SermögenSftücfe
bertoerthet finb. ©S fönnen fchon öorper 2lb=

fcplagSgaplungen borgenommen toerben.
Sin einem Seifîoiele jieEt fich bie gange Se»

treibung auf Sßfünbung ettoa folgenbermahen
bar:

Elm 10. ganuar erhält baS SetreibungSamt
Sauften ein SetreibungSbegehren. ©läubiger iji
bie SlmtSerfparnihfaffe Sauben, Schulbner ber
Sanbtoirth Januarius in Seuenegg. ®ie gorbe*
rung (ein gemachtes ®arle|ten) beträgt gr. 1000
unb grünbet (ich auf eine bom Schulbner unter*
zeichnete Schulbanerfennung. Elm folgenben
®age (11. ganuar) erläßt baS SetreiimngS*
amt Sauben ben gaplungSbefehl. SDerfelbe
toirb bem Schulbner Januarius am 12. ganuar
burch bie $oft gugefieEt. SiS gum 2. gebruar
hat biefer nun $eit, bie Sache gu berichtigen;
er thut eS jebocp nicht. Elm 4. gebruar fteEt
beShalb bie SlmtSerfparnihfaffe Sauben baS
^fänbungSbegepren. Elm 5. toirb bem Scpulb*
ner Januarius bie Spfänbung angefünbigt.
Elm 7. nimmt ein SlngefteEter beS SetreibungS*
amteS, fagen toir ber bisherige Untertoeibel
bon Seuenegg, toelcher bei gnfrafttreten beS

neuen ©efepeS SlngefteEter beS SetreibungS*
amteS Sauben geworben ift, bie ^fünbung bor,

unb gtoar pfänbet berfelbe bon ben bem Schulbner
angepörigen brei Rühen gtoei unb baS ent*
fprecpenbe gutter, ©inen ÜSonat fbäter, etwa
am 9. Slärg, fteEt alSbann bie ©läubigerin baS

SertoertpungSbegepren, toobon bem Schulbner
am folgenben ®age burch baS SetreibungSamt
Renntnifj gegeben toirb. Januarius gaplt auch
jept noch uicpt unb fo toirb bann am 20. Stärg
bie Sertoerthung (Sergantung) borgenommen.

EBurben jebocp am 7. gebruar bom Singe*
fteEten beS SetreibungSamteS ftatt bewegliche
SermögenSgegenftänbe Siegenfehaften, nehmen
toir an, baS bem Schulbner gehörige fèeimetli
gepfänbet, fo fann bie ©rfparnihfaffe Sauften
ihr SertoerthungSbegehren erft am 7. Sluguft
fteEen. ®ie Sergantung finbet alSbann erft im
September ftatt.

Sehen wir aber ben gaE, ber Schulbner
ganuariuS ^abe innert nüplicper grift, alfo
gtoifc^en bem 12. unb bem 22. ganuar, SBiber*
fpruep erhoben, ßr fchüfet als ©runb piegu Sicht*
jcpulb bor, obgleich er eigentlich feine Schulb*
pÉicpt nicht beftreiten fann, aEein er toiE bamit
nur bie Sache auf bie lange Sauf giepen.
®ie SlmtSerfparnihfaffe Saupen berlangt auf
©runb ihres gorberungStitelS beim Sichter*
amt Saupen bie probiforifepe SecptSöffnung,
b. p. bie borläufige Aufhebung beS erhobenen
SBiberfprucpS. ®er ©erichtspräfibent hat bari'tber
binnen fünf ®agen gu enlfcheibett unb ertheilt,
geftüpt auf ben borgelegten gorberungStitel,
felbfiberflünblicp bie getoünfehte SecptSöffnung,
unb eS fann alSbann am 7. gebruar bie Sfä»=
bung gang fo unb in ber EBeife borgenommen
toerben, als wenn bie gorberung unbeftritten
geblieben wäre. Elm Schulbner Januarius wäre
eS nun, bargutpun, baff er bie gorberung nicht
fchulbet, unb gtoar mühte er bieS binnen 10
®agen feit ber SecptSöffnung auf bem orbent*
licpen Sßrogehwege tpun. ®as läfft er aber toopl*
toeiSlicp bleiben unb bie SecptSöffnung (bie
Slufpebutig beS EBiberfprucpS) unb bamit auch
bie ißfünbung ber ©rfparnihfaffe Saupen toirb
baper eine enbgültige, fo bah bie Serwertpung,
gang toie oben bargefteEt, ftattfinben fann.

®en gaE ber „Slnfcpluhpfänbung" auep noep
in Sepanblung gegogen, fteEt fiep bie Sacpe
folgenbermahen bar:

©efefct, ber Sacpbar beS Januarius, Seo*

polb Slbberpalben, fei auep ©läubiger beS
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das Angebot den Schätzungswerth erreicht und
den Betrag allfälliger dem betreibenden Gläu-
biger im Range vorgehender Forderungen über-
steigt. Ist kein solches Angebot erfolgt, so wird
eine zweite Steigerung angeordnet, und es soll
dieselbe spätestens zwei Monate nach der ersten

abgehalten werden. Bei der zweiten Steigerung
wird die Liegenschaft dem Meistbietenden zu-
geschlagen, sofern das Angebot den Betrag all-
fälliger, dem betreibenden Gläubiger im Range
vorgehender Forderungen übersteigt. Erfolgt
kein solches Angebot, so fällt die Betreibung
in Hinsicht aus diese Liegenschaft dahin.

Es sind das alles Bestimmungen, die weit
größere Garantien für Gläubiger und Schuldner
zu bieten vermögen, als die bisherigen. Ersterer
kommt mit viel mehr Sicherheit zu seiner Sache
und Letzterer wird nicht unnütz ausgehäutelt. So
soll es auch sein, und wir sind überzeugt, daß
diesbezüglich das neue Gesetz das Richtige ge-
troffen hat und sich daher auch bald eingelebt
haben wird.

Die Verthcilung findet statt, sobald alle in
einer Pfändung enthaltenen Vermögensstücke
verwerthet sind. Es können schon vorher Ab-
schlagszahlungen vorgenommen werden.

An einem Beispiele stellt sich die ganze Be-
treibung auf Pfändung etwa folgendermaßen
dar:

Am 10. Januar erhält das Betreibungsamt
Laupen ein Betreibungsbegehren. Gläubiger ist
die Amtsersparnißkasse Laupen, Schuldner der
Landwirth Januarius in Neuenegg. Die Förde-
rung (ein gemachtes Darlehen) beträgt Fr. 1000
und gründet sich auf eine vom Schuldner unter-
zeichnete Schuldanerkennung. Am folgenden
Tage (11. Januar) erläßt das Betreibungs-
amt Laupen den Zahlungsbefehl. Derselbe
wird dem Schuldner Januarius am 12. Januar
durch die Post zugestellt. Bis zum 2. Februar
hat dieser nun Zeit, die Sache zu berichtigen;
er thut es jedoch nicht. Am 4. Februar stellt
deshalb die Amtsersparnißkasse Laupen das
Pfändungsbegehren. Am 6. wird dem Schuld-
ner Januarius die Pfändung angekündigt.
Am 7. nimmt ein Angestellter des Betreibungs-
amtes, sagen wir der bisherige Unterweiöel
von Neuenegg, welcher bei Inkrafttreten des

neuen Gesetzes Angestellter des Betreibungs-
amtes Laupen geworden ist, die Pfändung vor,

und zwar pfändet derselbe von den dem Schuldner
angehörigen drei Kühen zwei und das ent-
sprechende Futter. Einen Monat später, etwa
am 9. März, stellt alsdann die Gläubigerin das
Verwerthungsbegehren, wovon dem Schuldner
am folgenden Tage durch das Betreibungsamt
Kenntniß gegeben wird. Januarius zahlt auch
jetzt noch nicht und so wird dann am 20. März
die Verwerthung (Vergantung) vorgenommen.

Wurden jedoch am 7. Februar vom Ange-
stellten des Betreibungsamtes statt bewegliche
Vermögensgegenstände Liegenschaften, nehmen
wir an, das dem Schuldner gehörige Heimetli
gepfändet, so kann die Ersparnißkasse Laupen
ihr Verwerthungsbegehren erst am 7. August
stellen. Die Vergantung findet alsdann erst im
September statt.

Setzen wir aber den Fall, der Schuldner
Januarius habe innert nützlicher Frist, also
zwischen dem 12. und dem 22. Januar, Wider-
spruch erhoben. Er schützt als Grund hiezu Nicht-
schuld vor, obgleich er eigentlich seine Schuld-
Pflicht nicht bestreiten kann, allein er will damit
nur die Sache auf die lange Bank ziehen.
Die Amtsersparnißkasse Laupen verlangt auf
Grund ihres Forderungstitels beim Richter-
amt Laupen die provisorische Rechtsöffnung,
d. h. die vorläufige Aufhebung des erhobenen
Widerspruchs. Der Gerichtspräsident hat darüber
binnen fünf Tagen zu entscheiden und ertheilt,
gestützt auf den vorgelegten Forderungstitel,
selbstverständlich die gewünschte Rechtsöffnung,
und es kann alsdann am 7. Februar die Pfän-
dung ganz so und in der Weise vorgenommen
werden, als wenn die Forderung unbestritten
geblieben wäre. Am Schuldner Januarius wäre
es nun, darzuthun, daß er die Forderung nicht
schuldet, und zwar müßte er dies binnen 10
Tagen seit der Rechtsöffnung auf dem ordent-
lichen Prozeßwege thun. Das läßt er aber wohl-
weislich bleiben und die Rechtsöffnung (die
Aufhebung des Widerspruchs) und damit auch
die Pfändung der Ersparnißkasse Laupen wird
daher eine endgültige, so daß die Verwerthung,
ganz wie oben dargestellt, stattfinden kann.

Den Fall der „Anschlußpfändung" auch noch
in Behandlung gezogen, stellt sich die Sache
folgendermaßen dar:

Gesetzt, der Nachbar des Januarius, Leo-
pold Abderhalden, sei auch Gläubiger des



Januarius, unb ^war befiele beffen gorberung
in einet für ben Setstern als Bürge bei einer
Kaffe bejaljlten Summe bon gr. 400. — Abber=

falben wollte bis babin feinen mit ihm fünft in
guten SBerhältniffen lebenben Nachbarn nicht
betreiben, immerhin in ber Hoffnung, bah
il;n berfelbe mit ber 3®it wohl befriebigen
werbe. Run erhält er aber Kenntnijs bon ber

gegen feinen ©chulbner für bie ©rfparnihfaffe
Sauben angehobenen Betreibung. ©r befürchtet
jetst boch ben allfälligen Berluft fetner gorbe=
rung, inbem feinem ©chulbner burdf bie ber
©rfparnihfaffe Sauben juftehenbe gorberung ber

gr. 1000. — fo jiemlid; adeS Bfänbbare weg=
genommen werben îann. @r gelangt bcShalb auch
an baS BetreibungSamt Sauben, unb eS wirb
alSbann bem Januarius für bie gr. 400. —
am 10. gebruar burch bie Boft ebenfalls ein
Zahlungsbefehl jugefteHt. ®aS BfäubuttgS*
begehren lann bann Abberhalben etwa am
3. fDlärj fieHen, alfo noch bebot es ber ©rfpar*
nihfaffe Sauben möglich war, il;r Berwertt)ungS=
begehren einstreichen. infolge beffen wirb er
berechtigt, für feine gorberung an ber bon ber

ßrfbarnifilaffe Sauben beranftalteten Bfänbung
ebenfalls ®heil ju nehmen. ®ie Berwerthutig
ber gebfänbeten ©egenftänbe geflieht im Uebri-
gen ganj in ber SBeife, wie oben bargeftedt würbe.
®er ©rlöS wirb unter bie beiben ©täubiger im
Berhältnih bettheilt.

èoufursfictreifiung. ®er orbentüchen Kott=
ïurSbetreibung fittb befanntlich alle im &anbels=
regiftcr eingetragenen Berfonen unterteilt. ®iefc
Betreibung wirb ebenfalls burch ben gewöhnlichen
Zahlungsbefehl eingeleitet, worin ber ©laubiger
bent ©chulbner anbroht, bah « liegen t£)n baS Kon=
ïursbegehren fteden werbe, fads ber Sefctere feine
©djulb bis jum Ablaufe ber im Zahlungsbefehl
feftgefefeten fÇrift bon jwansg ®agen nicht tilgt

KonlurSeröffnun g ohne torgängige
Betreibung fann bom ©läubiger berlangt
Werben gegen jeben ©chulbner (alfo auch gegen
folche, bie nicht im fèanbelSregifter eingetragen
finb), beffen Aufenthaltsort unbeîannt ift, ober
ber bie glucht ergriffen hat/ um fich feinen
Berbinblichleiten ju entziehen, ober ber betrüb
gerifche §anblungen jum Rachtheile ber @läu=
biger begangen ober ju begehen terfucht, ober
bei einer Betreibung auf Bfäubung Befianb*
theile feines BermögenS berheimticht hat.
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KonïurSredjt. Bezüglich ber Rangorbs
nung ber ©läubiger finb berhältnihmähig wenig
Aenberungen ju ïonfiatiren. — Klaffe I bei
uns enthält SiquibationSïoften unb Alitnew
tation beS ©chulbnerS; biefe faden nun weg,
Weil eS DRaffaf<hulben unb nicht KonfurSfor=
berungen finb. ®ie in Klaffe II bis bahtn jur
Attwcifung gelangten ©teuern uttb Branbber=
ficherungSbeiträge'werben ihres BribilegeS ent*
lleibet. ®er bei unS in Klaffe Illb angewiefene
Siblon rütft im neuen ©efefee in Klaffe I bor
unb finbet bort in etwas auSgebehnterer dBeife
Anweifung; ebenfo rücft baS bis bahin in
KlaffeIVaangewiefene Btünbelgut k. in Klaffeil
bor. gorberungen ber Aerjte unb für Kranlem
pflege ic., bisher in Klaffe IIIc, berbleiben auch
im neuen ©efefc in Klaffe III. Rad) Befriebù
gütig ber in ben erften brei Klaffen angewiefenen,
in ber Regel nicht bebeutenben gorberungen
folgt bie ©hefrau mit ber pribilegirten ^älfte
beS grauengutes, gn biefer Beziehung bleibt
eS alfo für ttn§ fojttfagen im Alten. Unfere
bisherige Klaffe Y (Obligationen) fädt bagegen
weg. ®arüber fpäter noch einige Bemerfungen.
gn Klaffe V beS neuen ©efe^eS fiubett ade in
ben übrigen Klaffen nicht jur Anweifung ge*
langten gorberungen ^it ginfchlufj ber jweiten
fèâlfte ber gorberung ber ©hefrau Aufnahme.

Roch erwähnen woden Wir, bah inZuïunft bie
burch bie gôrmlid)ïeiten beS 2BeibergutSempfang=
fCheines unb ben Bericht auf bas Borrecht beS

halben SBeibergutS berurfadjten ©chwierigfeiten
ebenfads wegfaden.

Bcfonbcrc Bcftinttnungen über BUctljc unb
Bndjt. Auch bie Betreibung für BUeth= unb
BachtpiSforberungen Wirb burch einen Zäh*
lungSbefehl eingeleitet; auf biefem ZafdungS=
befehl fod feboch auf Berlangett beS ©läubigerS
beigefügt werben, bah ber ©chulbner innert ber
gefeßlichen grift (60 ®age bei Bacht, 30 ebent.
6 ®age bei Biiethe) amtlich auSgewiefen werbe.
Bermiether unb Berpäd)ter ïônnen, auch wenn
bie Betreibung nicht angehoben ift, jur einfl=
weiligen 2Bahrung ihres Retentionsrechtes bie
fèûlfe beS BetreibungSamteSin Anfprud) nehmen.
3ft ©efahr im Berjuge, fo îann bie &ülfe ber

Bolijei ober ber ©emetnbebehörbe nachgefucht
werben. SBurben ©egenftänbe heimlich ober ge=

waltfam fortgefchaffi, fo fönnen biefelben in
ben erften seh» 5Cagen nach ber gortfchaffuitg

Januarius, und zwar bestehe dessen Forderung
in einer für den Letztern als Bürge bei einer
Kaste bezahlten Summe von Fr. 400. — Abder-
Halden wollte bis dahin seinen mit ihm sonst in
guten Verhältnissen lebenden Nachbarn nicht
betreiben, immerhin in der Hoffnung, daß
ihn derselbe mit der Zeit wohl befriedigen
werde. Nun erhält er aber Kenntniß von der

gegen seinen Schuldner für die Ersparnißkasse
Laupen angehobenen Betreibung. Er befürchtet
jetzt doch den allfälligen Verlust seiner Förde-
rung, indem feinem Schuldner durch die der
Ersparnißkasse Laupen zustehende Forderung der
Fr. 1000. — so ziemlich alles Pfändbare weg-
genommen werden kann. Er gelangt deshalb auch
an das Betreibungsamt Laupen, und es wird
alsdann dem Januarius für die Fr. 400. —
am 10. Februar durch die Post ebenfalls ein
Zahlungsbefehl zugestellt. Das Pfändungs-
begehren kann dann Abderhalden etwa am
3. März stellen, also noch bevor es der Erspar-
nißkaste Laupen möglich war, ihr Verwerthungs-
begehren einzureichen. Infolge dessen wird er
berechtigt, für seine Forderung an der von der

Ersparnißkasse Laupen veranstalteten Pfändung
ebenfalls Theil zu nehmen. Die Verwerthung
der gepfändeten Gegenstände geschieht im Uebri-
gen ganz in der Weise, wie oben dargestellt wurde.
Der Erlös wird unter die beiden Gläubiger im
Verhältniß vertheilt.

Koukursbctreibung. Der ordentlichen Kon-
kursbetreibung sind bekanntlich alle im Handels-
register eingetragenen Personen unterstellt. Diese
Betreibung wird ebenfalls durch den gewöhnlichen
Zahlungsbefehl eingeleitet, worin der Gläubiger
dem Schuldner androht, daß er gegen ihn das Kon-
kursbegehren stellen werde, falls der Letztere seine
Schuld bis zum Ablaufe der im Zahlungsbefehl
festgesetzten Frist von zwanzig Tagen nicht tilgt

Konkurseröffnung ohne vorgängige
Betreibung kann vom Gläubiger verlangt
werden gegen jeden Schuldner (also auch gegen
solche, die nicht im Handelsregister eingetragen
sind), dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, oder
der die Flucht ergriffen hat, um sich seinen
Verbindlichkeiten zu entziehen, oder der betrü-
gerische Handlungen zum Nachtheile der Gläu-
biger begangen oder zu begehen versucht, oder
ber einer Betreibung auf Pfändung Bestand-
theile seines Vermögens verheimlicht hat.
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Konkursrecht. Bezüglich der Nangord-
nung der Gläubiger sind verhältnißmäßig wenig
Aenderungen zu konstatiren. — Klasse I bei
uns enthält Liquidationskosten und Alimen-
tation des Schuldners; diese fallen nun weg,
weil es Massaschulden und nicht Konkurssor-
derungen sind. Die in Klasse II bis dahin zur
Anweisung gelangten Steuern und Brandver-
sicherungsbeiträge werden ihres Privileges ent-
kleidet. Der bei uns in Klasse IIIK angewiesene
Lidlon rückt im neuen Gesetze in Klasse I vor
und findet dort in etwas ausgedehnterer Weise
Anweisung; ebenso rückt das bis dahin in
Klasse IVa angewiesene Mündelgut :c. in Klasse II
vor. Forderungen der Aerzte und für Kranken-
pssege îc., bisher in Klasse Ille, verbleiben auch
im neuen Gesetz in Klasse III. Nach Befriedi-
gung der in den ersten drei Klassen angewiesenen,
in der Regel nicht bedeutenden Forderungen
folgt die Ehefrau mit der privilegirten Hälfte
des Frauengutes. In dieser Beziehung bleibt
es also für uns sozusagen im Alten. Unsere
bisherige Klasse V (Obligationen) fällt dagegen
weg. Darüber später noch einige Bemerkungen.
In Klasse V des neuen Gesetzes finden alle in
den übrigen Klassen nicht zur Anweisung ge-
langten Forderungen mit Einschluß der zweiten
Hälfte der Forderung der Ehefrau Aufnahme.

Noch erwähnen wollen wir, daß in Zukunft die
durch die Förmlichkeiten des Weibergutsempfang-
schemes und den Verzicht auf das Vorrecht des

halben Weiberguts verursachten Schwierigkeiten
ebenfalls wegfallen.

Besondere Bestimmungen über Miethe und
Pacht. Auch die Betreibung für Mieth- und
Pachtzinsforderungen wird durch einen Zah-
lungsbefehl eingeleitet; auf diesem Zahlungs-
befehl soll jedoch auf Verlangen des Gläubigers
beigefügt werden, daß der Schuldner innert der
gesetzlichen Frist (60 Tage bei Pacht, 30 event.
6 Tage bei Miethe) amtlich ausgewiesen werde.
Vermiether und VerPächter können, auch wenn
die Betreibung nicht angehoben ist, zur einst-
weiligen Wahrung ihres Rctentionsrechtes die
Hülfe des Betreibungsamtes in Anspruch nehmen.
Ist Gefahr im Verzüge, so kann die Hülfe der
Polizei oder der Gemeindebehörde nachgesucht
werden. Wurden Gegenstände heimlich oder ge-
waltsam fortgeschafft, so können dieselben in
den ersten zehn Tagen nach der Fortschaffung
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mit Jpülfe bet fßoliäeigetoalt in bie Vermieteten
ober verhafteten jRäumliffeiten prfidgebraf t
toerben.

Unfere ganje SeflanbVerbotSgeffifte fftHt
alfo in gulunft bafyin.

Ulaflaffertrag ober 2llfommobement, toie man
bei unê jagte. Unfer ^oEphungSVerfahreu ïannte
hierüber feine Seftimmungen. 2Ran hat fie bei
unS benn auf fehr oft Vermißt. jRaf bem neuen
©efeh ift jebem ©fulbner p jeber 3«it bie 9Rög=

liffeit eröffnet, feine ©laubiger pm 2lbf fluff
eines jRaf lafjvertrageS p veranlaffen. @S ntüffen
bap aber toenigftehs jtoei SDritfeile ber ®lftu=
biger eintoiEigen, unb bie von benfelben Ver=

tretene gorberungSfumme muh tvenigftens a to ei

SDritfeile beS ©efammtbetrageS ber gorbe^
rungen auSmafen. fèiebei toerben bie privile=
girten ©läubiger unb bie ©hefrau beS ©fulb=
nerS meber für ihre fperfon nof für ihre gor»
berung mitgerefnet.

Obligation. 2Bir haben bereits gefagt, bah
unfere Obligation burf baS neue ©efeÇ abge=

ffäfft toirb. ©anj gleif ergeht es ber folo=
thurniffen „fèanbffrift". Um aber nift burf
eine plöfclife 3lbffaffung biefer in ben itantonen
Sern unb ©olothurn fehr phlreifen ©fulb=
urtunben bie betreffenben Seule in Verlegenheit

p bringen, beftimmt baS neue ©efe|, baff bie
vor beffen 3n!rafttreten erfteüten Obligationen
unb ebenfo bie fèanbffriften nof bis jum
1. Januar 1900 im ganjen Ilmfange fr fßri=
vileg in einem Stonlurfe fotoohl toie bei einer
fßfänbung geniehen, fofern fie vor bem 1. Januar
1893 in ein öffentliches Suf, baS toahrffein»
lif auf ber âltntsffreiberei aufliegen toirb, ein=

getragen toerben.
SDamit für biefeS Saht genug; eS foH uns

freuen, toenn unfere Sefer biefen tleinen Stuffafc
mit ^ntereffe lefen unb toenn toir baburf er=

reifen, bah fie aEe fif mit bem fo toiftigen
©efefce fo viel als möglif Vertraut mafen
lönnen.

SluS bem Seien.

2ßaS ©iner hat, baS toiE er nift, unb toaS
er toiE, bas hat er nift — eS ift ein ©lenb.
föat ©iner leine $rau, fo möfte er eine; unb
hat er eine, fo möfte er lieber feine ober bof
eine anbere. äßer in ber ©tabt toohnt, preist

baS Sanbleben, toer auf bem Sanbe toohnt, baS
©tabtleben. „Sßäre if ein ©fneiber!" toünfft
ber ©fufter, unb „2Bäre if ein ©fufter!"
feufgt ber ©fneiber. „3a, hätten toir Einher!"
heifjt eS bei ben ©Itern, bie feine beffen ; unb:
„3a, hätten toir nur feine Äinber!" h^ft es
bei benen, bie toelf e haben unb bagu nof recht
viele. SBer auf fReifen ift, fehnt fif naf bem
©lüd beS häuSlifen gerbes ; unb toer Vergnügt
an feinem fèerbe ffen fann, ber träumt von nifts
als von ber SBonne beS fReifenS. 28er mager
ift, möfte bid fein, unb toer bid ift, mager,
unb fo fort. — ©ein Seben aus bem fèolje p
ffnfen, baS man hat, verftelien nur fehr
2Benige. SSerftünben fie eS beffer, fo ftünbe eS

mit ipnen beffer, baS ift getof.

(Stit frfjlauer SRof.
©in ©elbmann fam p feinem greunb unb

flagte ihm: „3f habe bem ©rafen 9t. beim
©piel 10,000 üRarf geliehen, unb berfelbe ift
naf Äonftantinopel gereist, ohne mir ein bor
©erift geltenbeS Énerfenntnf ber ©fulb
p htaterlaffen." Dhne 33efinnen fagte ber
greunb: ,,©freibe ihm fogleif, er foEe bir

'

bie 100,000 ÜRarf bephlett!" „Slber er ift mir
ja nur 10,000 SRarf ffulbig!" „©erabe beh-

megen toirb er bir fofort prüdffreiben, bah
er bir nur 10,000 ffulbig ift, unb bu haft,
toaS bu haben toiEft, ein ©fulbanerfenntnifj !"

Sei enSWeisheit.
2lle£anber SDumaS, ber nift aEein ein über=

auS fruftbarer unb berühmter ©friftfteEer,
fonbern auf ein Vielerfahrener Sebemann toar,
bat fotgenbe ©runbfäfce ber SebenStoeiSheit auf;
gefteEt: „©ehe täglif ftoei ©tunben unb fflafe
jebe 9taf t fieben ©tunben. SDeS SRorgenS flehe
gleif naf bem ©rtoafen auf. fRebe nur, too
eS nöfig ift, unb bann fage nur bie fèâlfte
beffen, toaS bu benfft. ©freibe nift, toaS bu

nift unterffreiben Eannfl. 23om ©elbe benïe
toeber p Ipf, nof p gering, benn eS ift ein
guter Siener, aber ein fflefter 2Reifter."

SRoberne Äuffunft.
(®tnc perfefte ffiödjin.)

33 a ter: „2BaS ïoffi bu benn ba, 3«He?"
Softer: „2Beih nift, fßapa, baS toirb

fif er ft entf f eiben, toenn's fertig ift!"
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mit Hülfe der Polizeigewalt in die vermietheten
oder verpachteten Räumlichkeiten zurückgebracht
werden.

Unsere ganze Bestandverbotsgeschichte fällt
also in Zukunft dahin.

Nachlaßvcrtrag oderAkkommodement, wie man
bei uns sagte. Unser Vollziehungsverfahren kannte
hierüber keine Bestimmungen. Man hat sie bei
uns denn auch sehr oft vermißt. Nach dem neuen
Gesetz ist jedem Schuldner zu jeder Zeit die Mög-
lichkeit eröffnet, seine Gläubiger zum Abschluß
eines Nachlaßvertrages zu veranlassen. Es müssen
dazu aber wenigstens zwei Drittheile der Gläu-
biger einwilligen, und die von denselben ver-
tretene Forderungssumme muß wenigstens zwei
Drittheile des Gesammtbetrages der Förde-
rungen ausmachen. Hiebei werden die privile-
girten Gläubiger und die Ehefrau des Schuld-
ners weder für ihre Person noch für ihre For-
derung mitgerechnet.

Obligation. Wir haben bereits gesagt, daß
unsere Obligation durch das neue Gesetz abge-
schafft wird. Ganz gleich ergeht es der solo-
thurnischen „Handschrift". Um aber nicht durch
eine plötzliche Abschaffung dieser in den Kantonen
Bern und Solothurn sehr zahlreichen Schuld-
Urkunden die betreffenden Leute in Verlegenheit
zu bringen, bestimmt das neue Gesetz, daß die
vor dessen Inkrafttreten erstellten Obligationen
und ebenso die Handschriften noch bis zum
1. Januar 1900 im ganzen Umfange ihr Pri-
vileg in einem Konkurse sowohl wie bei einer
Pfändung genießen, sofern sie vor dem I.Januar
1893 in ein öffentliches Buch, das wahrschein-
lich auf der Amtsschreiberei aufliegen wird, ein-
getragen werden.

Damit für dieses Jahr genug; es soll uns
freuen, wenn unsere Leser diesen kleinen Aufsatz
mit Interesse lesen und wenn wir dadurch er-
reichen, daß sie alle sich mit dem so wichtigen
Gesetze so viel als möglich vertraut machen
können.

Aus dem Leben.

Was Einer hat, das will er nicht, und was
er will, das hat er nicht — es ist ein Elend.
Hat Einer keine Frau, so möchte er eine; und
hat er eine, so möchte er lieber keine oder doch
eine andere. Wer in der Stadt wohnt, preist

das Landleben, wer auf dem Lande wohnt, das
Stadtleben. „Wäre ich ein Schneider!" wünscht
der Schuster, und „Wäre ich ein Schuster!"
seufzt der Schneider. „Ja, hätten wir Kinder!"
heißt es bei den Eltern, die keine besitzen; und:
„Ja, hätten wir nur keine Kinder!" heißt es
bei denen, die welche haben und dazu noch recht
viele. Wer auf Reisen ist, sehnt sich nach dem
Glück des häuslichen Herdes; und wer vergnügt
an seinem Herde sitzen kann, der träumt von nichts
als von der Wonne des Reifens. Wer mager
ist, möchte dick sein, und wer dick ist, mager,
und so fort. — Sein Leben aus dem Holze zu
schnitzen, das man hat, verstehen nur sehr
Wenige. Verstünden sie es besser, so stünde es
mit ihnen besser, das ist gewiß.

Ein schlauer Rath.
Ein Geldmann kam zu seinem Freund und

klagte ihm: „Ich habe dem Grafen N. beim
Spiel 10,000 Mark geliehen, und derselbe ist
nach Konstantinopel gereist, ohne mir ein vor
Gericht geltendes Änerkenntniß der Schuld
zu hinterlassen." Ohne Besinnen sagte der
Freund: „Schreibe ihm sogleich, er solle dir
die 100,000 Mark bezahlen!" „Aber er ist mir
ja nur 10,000 Mark schuldig!" „Gerade deß-

wegen wird er dir sofort zurückschreiben, daß
er dir nur 10,000 schuldig ist, und du hast,
was du haben willst, ein Schuldanerkenntniß!"

Lebensweisheit.
Alexander Dumas, der nicht allein ein über-

aus fruchtbarer und berühmter Schriftsteller,
sondern auch ein vielerfahrener Lebemann war,
hat folgende Grundsätze der Lebensweisheit auf-
gestellt: „Gehe täglich zwei Stunden und schlafe
jede Nacht sieben Stunden. Des Morgens stehe

gleich nach dem Erwachen auf. Rede nur, wo
es nöthig ist, und dann sage nur die Hälfte
dessen, was du denkst. Schreibe nicht, was du
nicht unterschreiben kannst. Vom Gelde denke
weder zu hoch, noch zu gering, denn es ist ein
guter Diener, aber ein schlechter Meister."

Moderne Kochkunst.
(Eine perfekte Köchin.)

Vater: „Was kochst du denn da, Julie?"
Tochter: „Weiß nicht, Papa, das wird

sich erst entscheiden, wenn's fertig ist!"
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